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1. Geltungsbereich 
 
1.1 
Die EGB’s gelten für sämtliche von uns abgeschlossenen Geschäfte über bewegliche Sachen, insbesondere alle Arten von Geräten 
(Hardware), im Folgenden insgesamt als „Gerät“ bezeichnet. Die EGB’s gelten ferner für die Lieferung der für den Betrieb von EDV-Anlagen 
erforderlichen Systemsoftware. Sie gelten auch für zukünftige Geschäfte, ohne dass es einer erneuten ausdrücklichen Vereinbarung bedürfte. 
Soweit einzelne Regelungen der EGB im Verhältnis zu Nicht- oder Minderkaufleuten unwirksam sind, berührt dies ihre Anwendbarkeit 
gegenüber Vollkaufleuten nicht. 
 
1.2 
Abweichende Regelungen, insbesondere andere EGB’s gelten nur dann als vereinbart, wenn dies von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt 
wurde. 
 
1.3 
Für Geschäfte über Anwendersoftware gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Software–AGB/SW-. 
 
1.4 
Vereinbarungen über Hardware (einschließlich Systemsoftware) einerseits und solche über Anwendersoftware andererseits stellen zwei 
rechtlich selbständige und voneinander unabhängige Verträge dar, selbst wenn sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung getroffen 
und/oder in einer einheitlichen Auftragsbestätigung festgehalten worden sind. Rechtliche Mängel und/oder Leistungsstörungen in dem einen 
Vertragsverhältnis haben keine Auswirkung auf das andere. 
 
2. Angebote 
 
2.1 
Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
 
2.2 
Abbildungen und Zeichnungen sowie technische Daten in Angeboten, Prospekten oder sonstigem Informationsmaterial stellen nur 
Annäherungswerte dar und brauchen nicht dem jeweiligen neusten Stand zu entsprechen. Sie begründen deshalb weder zu gesicherte 
Eigenschaften noch sind sie für die vertragliche Bestimmung des Leistungs- und Lieferungsgegenstandes relevant. Im Hinblick auf 
Veränderungen durch technischen Fortschritt sind wir berechtigt, Spezifikationen der bestellten Geräte vor Lieferung aus zutauschen oder zu 
ändern, wenn sich dadurch keine wesentliche Änderung der Funktion der Geräte ergibt. 
 
2.3 
Bestellungen werden für uns erst auf Grund unserer schriftlichen Auftragsbestätigung verbindlich, es sei denn, dass die Bestellung von uns 
schon vorher ausgeführt wurde. 
 
2.4 
Von uns genannte Preise sind Nettopreise. Die anfallende Mehrwertsteuer ist zusätzlich zu bezahlen. 
 
Liegt unser Zeitpunkt der Lieferung geltender Listenpreis über dem mit dem Kunden vereinbarten, gilt dieser höhere Listenpreis, wenn die 
Lieferung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen später als 3 Monate nach dem vereinbarten Lieferzeitpunkt erfolgt, es sei denn dass die 
Rechnung auf Grund des Annahmeverzugs schon erstellt und vom Kunden bezahlt wurde. 
 
2.5 
Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung, Porto Fracht und Versicherung der Geräte für den Transport der Geräte vom Lagerort 
zum Kunden.  
 
3. Lieferung 
 
3.1 
Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Kunden ab dem inländischen Herstellungs- bzw. Lagerort. Mit Übergabe der Geräte an einen Spediteur, 
Frachtführer oder eine sonst mit dem Transport beauftragte Person, Firma oder Anstalt, geht die Gefahr auf unseren Kunden über. Wir sind 
berechtigt, aber ohne ausdrückliche Weisung unseres Kunden nicht verpflichtet, den Transport auf Kosten unseres Kunden zu versichern. 
 
3.2 
Im Auftrag genannte Lieferfristen und –termine stellen keine Fixtermine dar. Soweit zur Durchführung der Lieferung Vorbereitungsarbeiten 
des Kunden erforderlich sind, beginnt unsere Lieferfrist erst mit Abschluss dieser Arbeiten. 
 
3.3 
Der Kunde ist auf unser Verlangen verpflichtet, seine Übernahmebereitschaft und die Erledigung etwa erforderlicher Vorbereitungsarbeiten 
vor der Lieferung schriftlich zu bestätigen. Verweigert er dies oder lehnt er die Übernahme der angelieferten Geräte ab, tritt Annahmeverzug 
ein. 
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3.4 
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 
 
3.5 
Das Aufstellen und der Anschluss der Geräte an die Stromversorgung werden nach den Sätzen unserer jeweils gültigen Preisliste für 
Dienstleistungen gesondert in Rechnung gestellt. Die Schaffung der erforderlichen elektrischen Anschlüsse sowie der übrigen 
Installationsvoraussetzungen gemäß den jeweils gültigen Installationsrichtlinien ist Verpflichtung des Kunden. 
 
3.6 
Im Falle unseres Verzuges hat der Kunde ein Rücktrittsrecht nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die dazu erforderliche Nachfristsetzung 
muss schriftlich erfolgen und mindestens eine Frist von 4 Wochen gewähren. Schadenersatz kann nur unter den Voraussetzungen von 
Ziff.IX,3. verlangt werden. 
 
3.7 
Tritt bei unserem Kunden Annahmeverzug ein, können wir eine neue Lieferfrist unter Berücksichtigung unserer sonstigen Lieferverpflichtungen 
nach billigem Ermessen(vgl.§315 BGB)bestimmen. 
 
4. Eigentumsvorbehalt 
 
4.1 
Wir behalten uns das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zum Kunde vor. Der 
Kunde ist zu einer Veräußerung der Geräte im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt, wenn sie zum Zwecke der 
Weiterveräußerung erworben wurden und der Kunde mit dem Dritten ebenfalls Eigentumsvorbehalt vereinbart. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde ist verpflichtet, Zugriffe Dritter auf das Vorbehalts-Eigentum unter Hinweis auf unsere 
Rechte abzuwehren und uns unverzüglich zu unterrichten. Der Kunde tritt hiermit seine Forderungen aus dem Weiterverkauf oder der 
Weitervermietung der Geräte hinsichtlich eines erstrangigen Teilbetrags in Höhe unserer Forderungen aus der betreffenden Lieferung an uns 
ab. Bei Verbindung unserer Geräte insbesondere ihrem Einbau werden wir Miteigentümer der durch Verbindung oder Einbau entstehenden 
neuen Sache, wobei sich die Höhe unseres Miteigentumsanteils nach dem Wert unseres Vorbehalts-Eigentums zum Wert der neuen Sache 
bestimm. 
 
4.2 
Bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet, uns die Geräte auf Verlangen unverzüglich herauszugeben. Unser Herausgabeverlangen gilt 
nur dann als Rücktritt vom Vertrag wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Im Übrigen erfolgt eine anderweitige Verwertung des 
Vorbehaltseigentums durch uns, wobei der Erlös auf unsere Forderungen gegen den Kunden anzurechnen ist. 
 
5. Urheberrechte 
 
Soweit zum Lieferumfang auch Systemsoftware gehört, räumen wir dem Kunden mit vollständiger Bezahlung unserer Rechnung aus der 
Lieferung ein einfaches, nicht ausschließliches Recht ein, diese Software in dem zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Programm-Stand 
(Release) auf der gelieferten Anlage zu nutzen. Eine Übertragung dieses Rechts ist ausgeschlossen; es endet automatisch, wenn der Kunde 
die Nutzung der gelieferten Anlage einstellt. Dem Kunden ist es ausdrücklich untersagt, ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche 
Zustimmung, die Systemsoftware Dritten zugänglich zu machen. 
 
6. Abnahme/Schulung 
 
6.1 
Nach Aufstellung und Anschluss der Geräte wird deren Betriebsbereitschaft durch einen Probelauf mit Standard-Testprogrammen festgestellt. 
Der Kunde ist sodann verpflichtet, die von uns oder dem Hersteller/ Lieferanten als unserem Erfüllungsgehilfen angelieferten Geräte 
abzunehmen und die Abnahme auf dem vorgelegten Protokoll zu bestätigen. Eine dem Hersteller/Lieferanten gegenüber erklärte Abnahme 
gilt auch im Verhältnis zu uns. 
 
6.2 
Hat der Kunde zwei Wochen nach Abschluss der Installation das Abnahmeprotokoll noch nicht unterzeichnet zurückgeschickt, gilt die 
Abnahme als erfolgt, es sei denn, dass der Kunde vorher berechtigterweise schriftlich geltend gemacht hat, dass die Lieferung nicht 
vertragsgemäß erfolgt sei. 
 
6.3 
Durch die Abnahme erkennt der Kunde an, dass die gelieferten Geräte seiner Bestellung entsprechen; eine von der Bestellung abweichende 
Lieferung wird durch die Abnahme genehmigt und als vertragsgemäß anerkannt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen. 
 
6.4 
Die Schulung und Einarbeitung der Mitarbeiter des Kunden wird gemäß unseren Sätzen laut unserer jeweils gültigen Preisliste für 
Dienstleistungen gesondert berechnet. 
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7. Zahlungsbedingungen 
 
7.1 
Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen 10 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Ab dem 11. Tag 
nach Rechnungsdatum tritt Verzug ein, ohne dass es einer Mahnung durch uns bedürfte. Der Verzugszinssatz beträgt 4% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zuzüglich MwSt.; die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Verzugsschadens 
bleibt uns vorbehalten. 
 
Teillieferungen können gesondert abgerechnet werden. 
 
7.2 
Bei Annahmeverzug des Kunden wird unsere Forderung ungeachtet der noch ausstehenden Lieferung fällig. 
 
7.3 
Werden uns Tatsachen bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit unseres Kunden begründen, können wir durch einseitige schriftliche 
Erklärung sämtliche Forderungen –auch bedingte, befristete, gestundete sowie solche, für die Wechsel gegeben wurden zur sofortigen 
Zahlung Fälligstellen. Ebenso können wir uns von einer vereinbarten Leistung Zug um Zug durch einseitige schriftliche Erklärung lösen und 
Vorkasse oder Sicherheitsleistung vor Erbringung unserer Leistung verlangen. Kommt der Kunde dieser Forderung nicht nach, können wir 
durch schriftliche Erklärung eine Nachfrist von 2 Wochen setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf, Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, oder vom Vertrag zurücktreten. 
 
7.4 
Schecks und Wechsel werden nur auf Grund besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber entgegengenommen. Diskontkosten und 
Bankspesen gehen zu Lasten des Kunden. Die Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn uns der Betrag unwiderruflich auf unseren Konten 
gutgeschrieben worden ist. Bei mehreren Forderungen gegen unseren Kunden können wir – ungeachtet einer abweichenden Bestimmung des 
Kunden – frei bestimmen, auf welche Forderung eingehende Zahlungen verrechnet werden. 
 
7.5 
Gerät unser Kunde bezüglich fälliger Zahlungen in Verzug, sind wir berechtigt, die Lieferungen aus anderen Bestellungen des Kunden 
zurückzuhalten. Soweit dann die Zahlung der rückständigen Beträge erfolgt, sind wir berechtigt, eine neue Lieferfrist unter Berücksichtigung 
unserer sonstigen Liefer-Verpflichtungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen. 
 
7.6 
Aufrechnung und Zurückbehaltung sind nur unter den Voraussetzungen gem. Ziff. IX zulässig. 
 
8. Gewährleistung  
 
8.1 
Wir gewährleisten, dass die Geräte zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern sind. Bei EDV-Anlagen 
gewährleisten wir weiter die Funktionsfähigkeit der Systemsoftware. Dem Kunden ist bekannt, dass bei Software nach dem Stand der Technik 
das Auftreten von Programmfehlern nicht absolut ausgeschlossen werden kann. Grundsätzlich beschränkt sich unsere Gewährleistung auf 
Nachbesserung und Nachlieferung, das heißt wir sind berechtigt und verpflichtet, schadhafte Teile auszutauschen oder zu reparieren. 
Scheitert die Nachbesserung/Nachlieferung im Wiederholungsfall und sind dem Kunden weitere Nachbesserungen/Nachlieferungen 
unzumutbar, ist er berechtigt, durch schriftliche Erklärung zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Anspruch auf Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung, ebenso Ansprüche auf Ersatz mittelbaren oder Mängelfolgeschadens sind nur unter den Voraussetzungen gem. Ziff VIII 
möglich. 
 
8.2 
Wir sind berechtigt, die Nachbesserung/Nachlieferung durch den Hersteller/Lieferanten ausführen zu lassen. Der Kunde hat die Wahl, die 
Nachbesserungs-/Nachlieferungsleistungen bei sich oder bei uns bzw. beim Hersteller/Lieferanten durchführen zu lassen. Bei Durchführung 
der Leistungen beim Kunden trägt dieser die anfallenden Fahrtkosten und Spesen. Bei Durchführung der Leistungen bei uns bzw. beim 
Hersteller/Lieferanten trägt der Kunde die anfallenden Kosten für den Hin- und Rücktransport. 
 
8.3 
Die Gewährleistungspflicht beträgt 12 Monate. 
 
8.4 
Die Gewährleistung gilt nicht für die dem natürlichen Verschleiß unterliegenden Betriebsmittel und Teile sowie für Schäden in Folge 
unsachgemäßer oder übermäßiger Benutzung der Geräte. 
 
8.5 
Jegliche Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde nicht genehmigte Zusatzgeräte anbringt oder Eingriffe und/oder Reparaturen an Geräten 
und System-Software ohne ausdrückliche Absprache mit uns, oder durch Personal vornehmen lässt, das nicht von uns autorisiert worden ist. 
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8.6 
Kosten, die durch unbegründete Mängelrügen anfallen, sind vom Kunden gemäß den jeweils gültigen Verrechnungssätzen zu erstatten. 
 
9. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Schadenersatz 
 
9.1 
Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist nur zulässig, soweit die Gegenforderung von uns unbestritten oder  rechtskräftig festgestellt 
ist. 
 
9.2 
Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB kann nur wegen bestehender Ansprüche aus dem gleichen Rechtsverhältnis ausgeübt werden. 
Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht des §369 HGB ist ausgeschlossen. 
 
9.3 
Zum Schadenersatz sind wir in allen in Betracht kommenden Fällen (z.B. Verzugsschaden; Schadenersatz wegen Nichterfüllung, 
Schadenersatz aus positiver Vertragsverletzung, Schadenersatz aus Verschulden bei Vertragsschluss etc.) nur dann verpflichtet, wenn unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-Gehilfen mindestens grob fahr-lässig gehandelt haben. 
 
10. Schlußbestimmungen 
 
10.1 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
10.2 
Sollten einzelne Bestimmungen nichtig oder unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit aller übrigen sowie die EGB als Ganzes nicht. 
 
10.3 
Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort unseres Firmensitzes. 
 
10.4 
Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Vollkaufleuten sowie Kunden, die keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Inland haben, der Ort unseres 
Firmensitzes. 
 
10.5 
Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


